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Stadt Hamm -37- Postfach 2449 · 59014 Hamm   

 

Lippeverband - Stadtentwässerung Hamm 
Frau  
Barbara Sandhoff 
Gustav-Heinemann-Straße 10 
59065 Hamm 
 
 
 
 
 
 
 
Kampfmittelangelegenheiten; 

Aktenzeichen: 5/38417, 5/38561 (bei Antwort bitte unbedingt angeben) 

Stellungnahme zur Kampfmittelsituation (Kampfmittelbescheinigung) 
 

Bauvorhaben/Maßnahme: Kanalbaumaßnahme, 
Hammer Straße 2. Bauabschnitt ,  

Gemarkung:  Flur:  Flurstück(e):  
 

Sehr geehrte Frau  Sandhoff, 

die Bezirksregierung Arnsberg -Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD-WL)- hat zur Kampfmit-
telsituation im beantragten Bereich am 22.03.2017 Stellung genommen. 

Danach liegen nach heutigem Stand keine Hinweise auf Blindgängerverdachtspunkte auf dem Baugrundstück 
vor. Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflussung (Bombardierung) sind aber folgende vom KBD-WL geforderte 
Sicherheitsüberprüfungen erforderlich: 

Oberflächendetektion der Baufläche(n) 

Bei der von Ihnen angemeldeten Baumaßnahme ist bei einer ergebnisorientierten Oberflächendetektion keine 
Aussage über die mögliche Kampfmittelbelastung der Baufläche zu erwarten. Von einer vom KBD-WL emp-
fohlenen Detektion der Bauflächen wird abgesehen, da aufgrund zahlreicher Störeinflüsse (bauliche Anlagen, 
Asphalt- bzw. Pflasterflächen, Leitungsverläufe u.v.m.) keine verwertbaren Messdaten zu erwarten sind. 

Die Arbeiten dürfen mit der gebotenen Vorsicht durchgeführt werden. 

Arbeiten des Spezialtiefbaus (Rammungen, Bohrungen und dergl.) bzw. Untergrunderkundungen sind 
unter Anwendung und Beachtung des "Merkblattes für Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelver-
dacht ohne konkrete Gefahr" (Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung 
in Nordrhein-Westfalen (TVV KpfMiBesNRW), insbesondere Ziffern 4-6, auszuführen. Die vollständige TVV 
KpfMiBesNRW finden Sie im Internet unter  

https://www.im.nrw/sites/default/files/documents/2017-11/kampfmittelbes_verwaltungsvorgaben.pdf 

Bohrlochdetektionen und Baubegleitende Kampfmittelräumung gemäß der § 3 Abs. 2 der Kampfmittelverord-
nung vom 12.November 2003 (GV, NRW.S. 685) in der jeweils geltenden Fassung und daraus resultierende 
Maßnahmen sind von der oder dem Dritten auf eigene Rechnung durchzuführen. 

Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln 
nie ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden 

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst 
und Zivilschutz - Feuerwehr – 
Gefahrenabwehr – Gefahrenprävention - Logistik 

Hafenstr. 45, 59067 Hamm 
 
Ansprechpartner: 
Herr Neuber 
Zimmer-Nummer: 2.41 

Tel.  02381 / 903 251 
Fax  02381 / 903 252 
e-mail: feuerwehr-zs@stadt.hamm.de  
(auch für Anträge auf Luftbildauswertung) 
 

10.06.2024 

Mein Zeichen: 37/142.1–KM 5/38417, 5/38561 
 
Ihr Zeichen:  
Ihr Schreiben vom: 07.06.2024 
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oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, wenden Sie sich bitte sofort telefo-
nisch an Feuerwehr (903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder Polizei (916-0 oder Notruf 110). 

Diese Stellungnahme beruht auf Luftbildern, die dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe bis heu-
te zur Verfügung stehen und ist nicht abschließend. Sie gilt nur für die angemeldete Maßnahme. Für weitere 
Baumaßnahmen ist jeweils eine erneute Anfrage erforderlich. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass sich 
diese Stellungnahme nur auf die zurzeit bestehende Kampfmittelsituation bezieht. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Neuber 


